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BUAS am 27.06.2023, Anlage zu Beschlussvorlage FB 5/251/2023 

 
Beteiligter TÖB: Stellungnahme: Stellungnahme der Verwaltung, Abwägung und 

Beschlussvorschlag: 
Abstimmung: 

N-ERGIE Netz GmbH Der angezeigte Bereich befindet sich außerhalb unseres 

Versorgungsgebietes. Im Geltungsbereich sind keine Anlagen der N-

ERGIE Netz GmbH sowie keine von uns betreuten Anlagen vorhanden 

oder geplant. 

 

Es bestehen somit keine Einwände bzw. Anregungen unseres 

Unternehmens. 
 

Zusätzlich können sich vor Ort weitere im Eigentum Dritter stehende 

Anlagen – insbesondere Kabel, Rohre oder Leitungen zum Anschluss 

von Erneuerbaren Energieanlagen - befinden, für die wir nicht 

zuständig sind. Über diese können wir keine Auskunft geben. Hierfür 

ist der jeweilige Anlagenbetreiber zuständig. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Deutsche Telekom 

Technik GmbH 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - 

als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 

TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 

bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 

wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 

und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 

abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 

Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 

Wir bitten Sie, die Ihnen überlassene(n) Planunterlage(n) nur für 

interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. 

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen 

weiterhin gewährleistet bleiben. 

Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen umfangreichen 

Telekommunikationslinien der Telekom anzupassen, dass diese 

Telekommunikationslinien nicht verändert oder verlegt werden 

müssen. 

Zur Versorgung des Planbereichs, mit 

Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die 

Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und 

außerhalb des Plangebiets erforderlich. 

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche 

eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Planbereich 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine 

Übernahme der Festsetzungen ist nicht möglich, da es sich bei 

dem Verfahren um die Aufhebung eines Teilbereiches des 

Bebauungsplanes Nr. 6 und der Tektur Nr. 1 handelt und der 

Aufhebungsbereich in § 34 BauGB überführt wird. 
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stattfinden werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 

die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der 

anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 

Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 

Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so 

früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich 

angezeigt werden. 

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan 

aufzunehmen: 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende 

Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom 

vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über 

Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 

2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten 

sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die 

Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der 

Telekom nicht behindert werden. 

Im Fall, dass im Baugebiet Verkehrsflächen als nicht öffentliche 

Verkehrswege gewidmet werden, aber diese Flächen zur 

Erschließung der anliegenden Grundstücke mit 

Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stehen müssen, bitte 

wir Sie zur Sicherung der Telekommunikationsversorgung, das 

jeweilige Grundstück bzw. die jeweilige Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 

BauGB als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom 

Deutschland GmbH, Sitz Bonn als zu belastende Fläche festzusetzen. 

Diese Kennzeichnung allein begründet das Recht zur Verlegung und 

Unterhaltung jedoch noch nicht. Deshalb muss in einem zweiten 

Schritt die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 

im Grundbuch mit folgendem Wortlaut: 

"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom 

Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, 

Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, 

verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung." erfolgen. 

Bei Planungsänderungen bitten wir Sie uns erneut rechtzeitig zu 

beteiligen. 



3 
 

Vodafone Kabel 

Deutschland GmbH 

 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 

Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Maßnahme keine 

Einwände geltend macht. 

 

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen 

unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im 

Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender 

Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 

 

Weiterführende Dokumente: 

• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 

• Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 
• Zeichenerklärung Vodafone GmbH 

• Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Kreisbrandrat Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu Ihrer Anfrage übersende ich Ihnen nachfolgende Stellungnahme: 

1. Feuerwehreinsatz allgemein: Für dieses Objekt steht ein 

Löschgruppenfahrzeug mit dem entsprechenden Personal in der 

gesetzlichen Hilfsfrist zur Verfügung. 

2. Feuerwehrzufahrten öffentlich und auf Privatgrundstücken: Alle 

öffentlichen Straßen müssen mind. der technischen Baubestimmung 

Flächen für die Feuerwehr entsprechen. 

Sollte der Abstand von einer öffentlichen Straße zu einem 

Gebäudezugang mehr als 50 m betragen, müssen auf dem 

Grundstück die gleichen Zufahrten vorgesehen werden. 

3. Löschwasserversorgung: Zur Abdeckung des Grundschutzes für die 

Löschwasserversorgung ist die DVGW W 405 zu beachten. Die 

erforderlichen Hydranten sollten bzgl. des Typs den bereits 

vorhandenen Hydranten im Ortsgebiet entsprechen. Es werden 

Oberflurhydranten empfohlen. 

4. Kennzeichnung von Gebäuden: Es wird empfohlen den 

vorgesehenen Bauherrn mitzuteilen, dass am Gebäude gut sichtbare 

(nach Möglichkeit beleuchtete) Hausnummern angebracht werden. 

5. Belange des abwehrenden Brandschutzes: Bauliche Ergänzungen 

bei Straßen etc. sind bzgl. der Lage und der Namensgebung der 

örtlich zuständigen Feuerwehr mitzuteilen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Die Erschließungsstraße ist bestehend und ausreichend 

dimensioniert. Oberflurhydranten sind in der Galgenbühlstraße 

vorhanden. Die Beurteilung der Erschließung erfolgt künftig 

nach § 34 BauGB. Die Kennzeichnung von Gebäuden ist nicht 

Bestandteil der Bauleitplanung. 

 

 

 


